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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Karl Freller, 
Alex Dorow, Dr. Martin Huber, Alexander König, 
Alfred Sauter, Martin Schöffel, Thorsten Schwab, 
Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder, Mechthilde 
Wittmann CSU, 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Jo-
achim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno 
Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende 
Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 
2010/18/EU des Rates,  
COM (2017) 253 final;  
BR-Drs. 351/17 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für 
Eltern und pflegende Angehörige und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2010/18/EU des Rates, COM (2017) 253 
final; BR-Drs. 351/17 Subsidiaritätsbedenken beste-
hen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 
Beschluss des Bundesrats finden. 

Es liegt ein Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrund-
satz (Art. 5 Abs. 3 EUV) vor, da die vorgeschlagenen 
Maßnahmen ausreichend auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten verwirklicht werden können und ein Tätigwerden 
auf Unionsebene nicht geboten ist. 

Die EU ist im Bereich der Sozialpolitik nur zum Erlass 
von Mindestvorschriften befugt. Mit den geltenden Re-
gelungen der Richtlinie 2010/18/EU über Elternurlaub 
wurden hier bereits hinreichend Maßnahmen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben auf EU-Ebene 
geschaffen. Es ist nicht ersichtlich, dass darüber hin-
ausgehende Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben nicht ausreichend von den Mitglied-
staaten selbst auf zentraler, regionaler oder lokaler 
Ebene verwirklicht werden können und dass die Ziele 
der von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen wegen 
ihres Umfangs oder ihrer Wirkung auf Unionsebene 
besser zu verwirklichen sind. Eine unterschiedliche 
Rechtslage und damit auch ein unterschiedliches 
Niveau in den Mitgliedstaaten, die bereits auch selbst 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben ergriffen haben, kann nicht ohne weiteres Har-
monisierungsbestrebungen der EU rechtfertigen. Eine 
solche Lage erscheint gerade als Ausdruck des Sub-
sidiaritätsprinzips, die EU-Kompetenzen sind nämlich 
nach Artikel 153 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der EU im Bereich der Sozialpolitik darauf beschränkt, 
die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten zu unterstützen 
und zu ergänzen.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Karl Freller, 
Alex Dorow u.a. CSU, 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen Fahn u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/17057 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern 
und pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 
2010/18/EU des Rates,  
COM (2017) 253 final;  
BR-Drs. 351/17 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Franz Rieger 
Mitberichterstatter: Georg Rosenthal 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten sowie regionale Beziehungen federführend zu-
gewiesen.  

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 60. Sit-
zung am 30. Mai 2017 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Karl Frel-
ler, Alex Dorow, Dr. Martin Huber, Alexander König, 
Alfred Sauter, Martin Schöffel, Thorsten Schwab, 
Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder, Mechthilde 
Wittmann CSU, 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joa-
chim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muth-
mann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, 
Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/17057, 17/17078 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende 
Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 
2010/18/EU des Rates,  
COM (2017) 253 final;  
BR-Drs. 351/17 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für 
Eltern und pflegende Angehörige und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2010/18/EU des Rates, COM (2017) 253 
final; BR-Drs. 351/17 Subsidiaritätsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. Sie wird ferner aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den 
Beschluss des Bundesrats finden. 

Es liegt ein Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrund-
satz (Art. 5 Abs. 3 EUV) vor, da die vorgeschlagenen 
Maßnahmen ausreichend auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten verwirklicht werden können und ein Tätigwerden 
auf Unionsebene nicht geboten ist. 

Die EU ist im Bereich der Sozialpolitik nur zum Erlass 
von Mindestvorschriften befugt. Mit den geltenden Re-
gelungen der Richtlinie 2010/18/EU über Elternurlaub 
wurden hier bereits hinreichend Maßnahmen zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben auf EU-Ebene 
geschaffen. Es ist nicht ersichtlich, dass darüber hin-
ausgehende Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben nicht ausreichend von den Mitglied-
staaten selbst auf zentraler, regionaler oder lokaler 
Ebene verwirklicht werden können und dass die Ziele 
der von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen wegen 
ihres Umfangs oder ihrer Wirkung auf Unionsebene 
besser zu verwirklichen sind. Eine unterschiedliche 
Rechtslage und damit auch ein unterschiedliches 
Niveau in den Mitgliedstaaten, die bereits auch selbst 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben ergriffen haben, kann nicht ohne weiteres Har-
monisierungsbestrebungen der EU rechtfertigen. Eine 
solche Lage erscheint gerade als Ausdruck des Sub-
sidiaritätsprinzips, die EU-Kompetenzen sind nämlich 
nach Artikel 153 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der EU im Bereich der Sozialpolitik darauf beschränkt, 
die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten zu unterstützen 
und zu ergänzen.  

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Subsidiaritätsangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner heutigen Sitzung die unter der Nummer 1 aufgeführte Subsidiaritätsangele-

genheit betreffend Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende 

Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU beraten hat und empfohlen 

hat, auf die in der Drucksache 17/17057 aufgeführten Subsidiaritätsbedenken hinzu-

weisen und darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den Beschluss des 

Bundesrats finden.

Von der Abstimmung sind die Nummern 9 und 12 der Anlage ausgenommen. Dies 

sind der Antrag der SPD-Fraktion "Zum Internationalen Frauentag: Rechtsanspruch 

auf Schutz vor Gewalt umsetzen" auf Drucksache 17/15809 und der Antrag der Frak-

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Bericht über den Stand des Hilfesystems 

für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder" auf Drucksache 17/15838, die auf 

Wunsch der Fraktionen gesondert beraten werden sollen. Der gemeinsame Aufruf der 

Anträge erfolgt erst am späten Abend, am Ende der regulären Tagesordnung.

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim-

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 
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alle Fraktionen. Gibt’s Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Damit übernimmt 

der Landtag diese Voten.
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